
Jagdrecht Dr. Lipps

A hat seine Jägerprüfung bestanden und beantragt einen

besteht Anspruch, wenn nicht Versagungsgründe (§ 17 BJagdG) vorliegen, also:

                                                                                                           vor allem aber fehlt die:

                                                                         und zwar entweder fehlt sie entweder

                                                                                               oder

                                                                                               oder

dazu bitte lesen: WaffG § 5 und § 6 – ähnlich aufgebaut in zwingende und fakultative Unzuver-
lässigkeit und über § 17 (1) letzter Satz – alle vorsätzl. Taten – in´s Jagdrecht übernommen !!!

         JAGDSCHEIN

kein Versagungs-
grund

Fakultative Versagungsgründe
17 (2) = Behörde kann versa-
gen, muß nicht (Ermessen)

Zwingende Versagungsgründe
17(1) = Behörde muss versa-
gen (kein Ermessen)

4 Gründe:
-  unter 18 Jahre
-  nicht Deutscher
-  unter 3 Jahren in Deutsch
land
-  gegen die allg. Grundsätze
deutscher Weidgerechtigkeit
schwer oder wiederholt versto-
ßen.

4 Gründe +:
-  unter 16 Jahren
-  während Jagdscheinentzug
(18, 41 (2))
-  keine Jagdhaftpflicht 500 000
€ Personen +50 000 € Sach-
schaden
-  keine Jägerprüfung 

       Zuverlässigkeit

fakultativ – d.h.
kann ausnahmswei-
se vorliegen 17(4)

das sind die Fälle
der Verurteilung
wegen der aufge-
zählten Straftaten,
(unter 60 Tagsätze)
die sonstigen Ver-
stöße ohne Urteil
(auch OWi) und
nach WaffG ALLER
Straftaten!!
Geschäftsunfähig
usw.
Süchtig usw.

zwingend – also im-
mer
17 (3)

das sind die Waf-
fen- und Muniti-
onsverstöße, die
im Gesetz aufge-
zählt sind (lesen
und merken!)

Behörde sagt:
Versagungsgründe lie-
gen nicht (ggfls. aus-
nahmsweise nicht)
vor:

Behörde sagt:
Versagungsgründe
einzeln oder mehrfach
gegeben:

Jagdschein wird erteilt
jagdberechtigt ganze BRD

Jagdschein wird versagt bezw. entzogen
f. 5 Jahre, Sperrfrist, WBK weg, Pacht weg, SchErs. usw

WBK wurde nach §
5 WaffG wegen Un-
zuverlässigkeit aus
anderen Straftraten
entzogen – Fall des
§ 17 Abs. 1 am
Ende (neu seit
März 03!)


